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Der Marktbrunnen in Goslar gilt als eine der bedeutendsten  
Bronzegussarbeiten aus romanischer Zeit und ist der größte  
und älteste erhaltene Marktbrunnen der Romanik in Deutschland. 
Die Aufnahme vom Brunnen zur Weihnachtszeit stammt von  
Marie-Theres Schindler aus Hünfeld. 
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schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende ent-

gegen und für uns Anwälte beginnt ab dem 

01.01.2022 eine fast neue Welt. Trotz aller 

Widrigkeiten hält die Politik daran fest, dass ab 

01.01.2022 alle Schriftsätze bei Gericht in elekt-

ronischer Form per beA eingereicht werden müs-

sen. 

Die Einreichung von Schriftsätzen in Papierform 

oder per Telefax ist dann ab 01.01.2022 nicht 

mehr möglich. § 130 d) ZPO sieht dies nur noch 

für den Fall vor, dass die Übermittlung als elektro-

nisches Dokument aus technischen Gründen vor-

übergehend nicht möglich ist. Die vorübergehen-

de Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung 

oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen. 

Es empfiehlt sich deshalb bei einer Ersatzeinrei-

chung dies sofort glaubhaft zu tun. 

Gleiches gilt zum jetzigen Zeitpunkt bereits dann, 

wenn ein elektronisches Dokument für das Gericht 

zur Bearbeitung nicht geeignet ist. Auf § 130 Abs. 6 

ZPO darf ich insoweit verweisen. 

Da diese Neuregelungen erhebliche haftungs-

rechtliche Konsequenzen haben können, ist 

jeder gut beraten, sich mit diesem Thema aus-

führlich zu beschäftigen. Die Übermittlung des 

elektronischen Dokumentes muss auf einem si-

cheren Übermittlungsweg erfolgen. Das beson-

dere elektronische Anwaltspostfach stellt einen 

solchen sicheren Übermittlungsweg dar. Die 

Überwachung der Erstregistrierung am beA ob-

liegt der Kammer und ab dem 01.01.2022 werden 

berufsrechtliche Maßnahmen wegen Nichtunter-

haltens sich nicht mehr vermeiden lassen. Es liegt 

allerdings auch im Interesse jedes Kollegen bzw. 

jeder Kollegin, denn bei Nichtunterhaltung ab 

dem 01.01.2022 dürfte der Versicherungsschutz 

für Haftungsfälle entfallen, weil hier die Vorsatz-

ausschlussklausel greifen dürfte. 

Auch Corona wird uns das nächste Jahr weiter be-

gleiten. Die Verlegung oder Aufhebung von Termi-

nen sowie die Verhandlung im Wege der Bild- und 

Tonübertragung und im schriftlichen Verfahren 

wird von großer Bedeutung sein. 

Da die Sitzungshoheit dem jeweiligen Vorsitzen-

den zusteht, ist beim Zugang der Terminsladung 

insbesondere darauf zu achten, ob der Vorsitzen-

de Anordnungen hinsichtlich der Durchführung 

der mündlichen Verhandlung trifft (z. B. 2G, 3G …). 

Auf diese Verfügung muss dann im Einzelfall re-

agiert werden. Angesichts der sich verschärfen-

den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wer-

den wir wahrscheinlich vor einem schwierigen 

Jahr 2022 stehen. 

Ich wünsche uns allen trotz aller Schwierigkeiten 

ein frohes Weihnachtsfest und dass wir gesund 

und auch ansonsten gut durch das Jahr 2022 kom-

men. 

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

Michael Schlüter
Präsident

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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Die nächste ordentliche Kammerversammlungen findet am 

Mittwoch, 06.07.2022 um 15:00 Uhr voraussichtlich im 

Steigenberger Parkhotel Braunschweig statt. Bitte notieren 

Sie sich schon heute diesen Termin.

Anträge zur Kammerversammlung

Nach § 6 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Rechtsanwaltskam-

mer Braunschweig können zur jährlichen ordentlichen Kam-

merversammlung Anträge zur Tagesordnung gestellt werden. 

Anträge zur Tagesordnung müssen in Textform eingereicht 

werden.

Die Anträge werden vom Kammervorstand auf die Tagesord-

nung genommen, wenn sie bis zum 09.05.2022 in der Ge-

schäftsstelle der Rechtsanwaltskammer Braunschweig einge-

hen.

Frist für Anträge zur Tagesordnung:  

Montag, 09.05.2022, 17:00 Uhr

Die förmliche Einladung zur Kammerversammlung mit Be-

kanntgabe der Tagesordnung wird rechtzeitig erfolgen.

Michael Schlüter
Präsident
  

Ankündigung der Kammerversammlung 
am 06.07.2022 



MitteilungenMitteilungen

  

5Rechtsanwaltskammer Braunschweig  4  |  2021

Die schriftlichen Prüfungen für die Abschlussprüfung  

Sommer 2022 finden statt am:

Dienstag, 10.05.2022 und am Donnerstag, 19.05.2022

Die mündlichen Fachgespräche finden voraussichtlich*  

an folgenden Terminen statt:

Braunschweig:  05.07. und 07.07.2022

Göttingen:  05.07.2022

Wolfsburg:  28.06. und 01.07.2022

Northeim:  28.06.2022 oder 05.07.2022

___________________________________________________________________

Zwischenprüfung 2022

Die Zwischenprüfung findet am Montag, 14.11.2022 statt.

___________________________________________________________________

Abschlussprüfung Winter 2022

Die schriftlichen Prüfungen für die Abschlussprüfung Winter 

2022 finden statt am:

Montag, 14.11.2022 und am Mittwoch, 23.11.2022

___________________________________________________________________

Hinweis: 

Wird die / der Auszubildende im laufenden Kalenderjahr 

über 6 Monate hinaus beschäftigt, dann steht ihr / ihm 

der gesamte Jahresurlaub zu. 

* Die Daten können sich ggf. noch ändern.

Prüfungstermine 2022

Abschlussprüfung Sommer 2022
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In der 2. Sitzung der 7. Satzungsversammlung wurde 

zunächst der Versammlungsrat gewählt, welcher das 

Plenum und den Vorsitzenden bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben unterstützt. Es folgte die Beschlussfassung 

über Anträge und Beratung.

Die Einführung einer Fachanwaltschaft für Opferrech-

te soll erst in der nächsten Präsenzsitzung (erneut) be-

antragt werden.  

Wer die Erlaubnis zur Führung der Fachanwaltsbe-

zeichnung für Insolvenzrecht besitzt, darf alternativ 

die Fachanwaltsbezeichnung für Insolvenz- und Sanie-

rungsrecht führen. Damit verbunden sind diverse An-

passungen der §§ 1, 5 Abs. 1 lit. g und 14 FAO.

§ 5 Abs. 1 lit. l FAO wird wie folgt geändert: 

l) Bau- und Architektenrecht: 80 Fälle, davon mindes-

tens 40 gerichtliche Verfahren (davon mindestens 3 

selbstständige Beweisverfahren). Mindestens jeweils 

5 Fälle müssen sich auf die Bereiche des § 14e Nr. 1 

und 2 beziehen.

Ein Vorschlag zur Neuregelung des § 3 BORA (Interes-

senwiderstreit) wurde zunächst teilweise zur Abstim-

mung gebracht und mehrheitlich angenommen. Die 

vollständige Neuregelung der Vorschrift setzt noch 

einen weiteren Meinungsaustausch mit dem BMJV vo-

raus.

Ferner wurde beschlossen in § 5 BORA das Wort 

„Kanzlei“ durch die Worte „Kanzlei, weitere Kanzlei“ 

zu ersetzten. 

Darüberhinaus wurde eine Resolution verabschiedet, 

aufgrund derer die 7. Satzungsversammlung das BMJV 

und den Gesetzgeber auffordert, sich unter Berück-

sichtigung der Argumente der Satzungsversammlung 

erneut mit der Konkretisierung der allgemeinen Fort-

bildungspflicht der Rechtsanwältinnen und Rechts-

anwälte zu befassen und die Satzungskompetenz der 

Satzungsversammlung gem. § 59b Abs. 2 BRAO ent-

sprechend zu erweitern.

Die nächste Sitzung findet im April 2022 statt.   

Rechtsanwalt André Kappel

2. Sitzung der 7. Satzungsversammlung am 06.12.2021  
über openslides.com



Am 24.09.2021 trafen sich die Präsidentinnen und 

Präsidenten der 28 Rechtsanwaltskammern zu ihrer 

halbjährlichen Hauptversammlung (HV) in Nürnberg. 

Die 161. HV befasste sich insbesondere mit Zukunfts-

themen der Anwaltschaft. Im Mittelpunkt standen Dis-

kussionen zu den Themen Digitalisierung der Justiz, 

Entwicklung des Rechtsdienstleistungsmarktes und 

Pakt für den Rechtsstaat.  

Neben der Erörterung des aktuellen Standes der Di-

gitalisierung der Justiz auf Bundes-, Länder- und eu-

ropäischer Ebene stand auch die bereits erhobene 

Forderung nach einer Neuauflage des Pakts für den 

Rechtsstaat auf der Tagesordnung. Dieser muss nach 

Auffassung der BRAK künftig nicht nur die Anwalt-

schaft mit einbeziehen, sondern auch um einen Digital-

pakt erweitert werden. In der HV herrschte  Konsens, 

dass sich die BRAK weiter aktiv in den Digitalisierungs-

prozess einbringen soll und nachdrücklich für einen 

Digitalpakt eintreten wird.  

„An einem Digitalpakt führt kein Weg vorbei. Wir 

brauchen flächendeckend zunächst die technische Inf-

rastruktur, um alle Akteure in die Lage zu versetzen, di-

gital zu arbeiten. Das mit der Digitalisierung verbunde-

ne Potential muss dafür genutzt werden, den Zugang 

zum Recht für alle gleichermaßen zu sichern und zu 

stärken. Dies setzt die Einbindung der Anwaltschaft in 

die Umstrukturierungsprozesse und keinen weiteren 

Abbau von Gerichten voraus.“ betont BRAK-Präsident 

Rechtsanwalt und Notar Dr. Ulrich Wessels.  

Die HV war sich auch darin einig, dass in der neuen 

Legislaturperiode an die „kleine“ RVG-Reform im Kos-

tRÄG 2021 dringend angeknüpft werden und endlich 

eine regelmäßige Gebührenanpassung sichergestellt 

werden muss. Wessels hält die bisherige Regelung für 

nicht weitreichend genug: „Die vergangene RVG-An-

passung war lediglich ein erster wichtiger Schritt, 

der allerdings lediglich eine Anpassung an die wirt-

schaftlichen Entwicklungen der letzten sieben Jahre 

beinhaltete. Es sollte daher in jeder Legislatur eine 

RVG-Anpassung erfolgen, so etwa durch eine Indexie-

rung, vergleichbar mit der Koppelung der Diäten der 

Bundestagsabgeordneten an die Entwicklung des No-

minallohnindexes. Nur so werden Rechtsanwältinnen 

und Rechtsanwälte wirtschaftlich dauerhaft in der 

Lage sein, den Zugang zum Recht zu garantieren. Die 

BRAK wird sich im Interesse der Anwaltschaft nach 

Kräften für eine neue Anpassung einsetzen.“  

Diskussionsbedarf zeigte sich auch beim Thema Bun-

desliste für Insolvenzverwalter. Obwohl sich die Poli-

tik aufgrund der EU-Richtline über Restrukturierung 

und Insolvenz und auch gemäß dem Koalitionsvertrag 

der großen Koalition in Zugzwang befindet, hat das 

BMJV weitere Schritte in die nächste Legislaturperi-

ode gleiten lassen. Derweil hat die von der Berliner 

Senatsverwaltung für Justiz neu gegründeten Länder-

arbeitsgruppe „Vorauswahlliste Insolvenzverwalter/

innen“ vorgeschlagen, dass eine zentrale nach bundes-

einheitlichen Kriterien geführte Vorauswahlliste ge-

schaffen wird, die von einer Bundesbehörde geführt 

werden soll. Die HV steht diesem Vorschlag kritisch 

gegenüber, denn er greift in die anwaltliche Selbstver-

waltung ein, obwohl hierfür weder Anlass noch Recht-

fertigung besteht. Die BRAK hatte zudem bereits in 

der Vergangenheit konkrete Vorschläge zur Regelung 

des Berufsrechts der Insolvenzverwalter unterbreitet, 

an denen sie festhält, da allein die Aufnahme der Insol-

venzverwalter in die BRAO sachgerecht und sinnvoll 

erscheint.  

Einen Angriff auf die Selbstverwaltung sieht die Haupt-

versammlung bei den seitens der EU geplanten neuen 

Geldwäschevorschriften. Die Rechtsanwaltskammern 

Berlin, 27.09.2021  |  Rechtsanwältin Stephanie Beyrich

Digitalpakt, Zugang zum Recht und RVG-Anpassung

Hauptversammlung der BRAK am 27.09.2021

befasst sich mit Zukunft der Anwaltschaft und der Justiz

Mitteilungen
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sind sich der Bedeutung der Geldwäscheaufsicht be-

wusst und nehmen diese gewissenhaft und mit Sorgfalt 

wahr. Anlass für neuerliche Maßnahmen sieht die HV 

nicht.  

Die BRAK wird sämtliche Entwicklungen auch in der 

neuen Legislaturperiode kritisch begleiten und sich im 

Interesse der Anwaltschaft mit Nachdruck dort ein-

bringen, wo es geboten scheint.  

Hintergrundinformationen 

• Presseerklärung der BRAK Nr. 11 v. 05.07.2021  

•  Positionspapier:  

   Neuauflage des Pakts für den Rechtsstaat  

• Presseerklärung Nr. 13 v. 23.06.2020  

• Parteien antworten auf Wahlprüfsteine der BRAK

                                                                                         

Mitteilungen
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https://www.brak.de/fuer-journalisten/pressemitteilungen-archiv/2021/presseerklaerung-11-2021/
https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2021/juli/stellungnahme-der-brak-2021-44.pdf
https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2021/juli/stellungnahme-der-brak-2021-44.pdf
https://www.brak.de/fuer-journalisten/pressemitteilungen-archiv/2020/presseerklaerung-13-2020/
https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/national/aktuelles/parteien-antworten-auf-die-wahlpruefsteine-der-brak/


Im Juli wurde das Gesetzgebungspaket der Europäi-

schen Kommission zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Die Bun-

desrechtsanwaltskammer (BRAK) befürwortet das 

Ziel der Geldwäschebekämpfung uneingeschränkt. 

Allerdings hegt sie tiefgreifende rechtsstaatliche 

Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des neuen 

Geldwäschepakets auf die Selbstverwaltung. Die vor-

gesehene Einrichtung einer EU-Aufsichtsbehörde mit 

Befugnissen auch im Nichtfinanzsektor und nationaler 

Stellen zur Beaufsichtigung der Selbstverwaltung geht 

der BRAK deutlich zu weit. Diese Änderungen insbe-

sondere der nationalen Aufsichtsstruktur stellen eine 

nicht hinnehmbare Durchbrechung des Prinzips der 

Selbstverwaltung in Deutschland dar. 

„Die Selbstverwaltung der Anwaltschaft unterliegt be-

reits jetzt der Rechtsaufsicht durch die zuständigen 

Landesministerien bzw. durch das BMJV. Wir wehren 

uns daher mit Nachdruck gegen eine darüberhinausge-

hende Fachaufsicht durch die neuen Stellen. Eine unab-

hängige Selbstverwaltung garantiert unabhängige An-

wälte und dies ist in einem Rechtsstaat unerlässlich“, 

so die zuständige Vizepräsidentin Ulrike Paul. „Die 

Selbstverwaltung ist kein Selbstzweck. Sie ist Garant 

der anwaltlichen Unabhängigkeit. Sie steht für unein-

geschränkten Schutz anwaltlicher Berufsausübung vor 

staatlicher Kontrolle und Bevormundung und damit 

für den Schutz des für eine geordnete und wirksame 

Rechtspflege unabdingbaren Vertrauensverhältnis-

ses zwischen Anwalt und Mandant. Nur so kann das 

Recht auf ein faires Verfahren und der Anspruch des 

Mandanten auf Vertraulichkeit - und damit das Rechts-

staatsprinzip - gewahrt werden. Allein dank dieser Un-

abhängigkeit können Rechtsanwälte auch gleichrangig 

und gleichberechtigt neben den anderen Organen der 

Rechtspflege, nämlich Richtern und Staatsanwälten, 

ihre Aufgaben im Rechtsstaat erfüllen. Ohne eine un-

abhängige und staatsferne Selbstverwaltung ist die an-

gemessene Vertretung der Interessen des Mandanten 

in höchstem Maße gefährdet“, so Paul. 

Die BRAK wird die weiteren Entwicklungen kritisch 

begleiten und sich mit Nachdruck für die Interessen 

der Anwaltschaft einsetzen. 

Hintergrundinformation

 

Stellungnahme der BRAK Nr. 50/2021

Berlin, 15.10.2021  |  Rechtsanwältin Stephanie Beyrich

BRAK übt scharfe Kritik  
am Geldwäschepaket der Europäischen Kommission

Bundesrechtsanwaltskammer stemmt sich 

gegen Durchbrechung des Prinzips der Selbstverwaltung – 

 Schutz des Beratungsgeheimnisses muss gewahrt werden! 

Mitteilungen
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https://brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2021/august/stellungnahme-der-brak-2021-50.pdf


Gemäß § 130a Abs. 5 ZPO ist ein elektronisches Do-

kument eingegangen, sobald es auf der für den Emp-

fang bestimmten Einrichtung des Gerichts gespeichert 

ist. Dem Absender ist eine automatisierte Bestätigung 

über den Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen. Die Emp-

fangseinrichtung des Gerichts ist der sog. Intermediär. 

Dieser sendet eine automatisierte Bestätigung über 

den Zeitpunkt des Eingangs an den Absender einer 

beA-Nachricht.  

In der beA-Webanwendung wird die Eingangsbestä-

tigung in der Darstellung der jeweiligen gesendeten 

Nachricht durch die nach dem Begriff „Zugegangen“ 

angezeigten Angaben zu Datum und Uhrzeit darge-

stellt. In der Druckansicht der Nachricht wird die Ein-

gangsbestätigung ebenfalls dargestellt.  

Nachweis über den Zugang von Nachrichten bei Gerichten

Mitteilungen
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Nachweis über den Zugang von Nachrichten bei Gerichten 

 
Gemäß § 130a Abs. 5 ZPO ist ein elektronisches Dokument eingegangen, sobald es auf der für den 
Empfang bestimmten Einrichtung des Gerichts gespeichert ist. Dem Absender ist eine automatisierte 
Bestätigung über den Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen. Die Empfangseinrichtung des Gerichts ist der 
sog. Intermediär. Dieser sendet eine automatisierte Bestätigung über den Zeitpunkt des Eingangs an 
den Absender einer beA-Nachricht. 

In der beA-Webanwendung wird die Eingangsbestätigung in der Darstellung der jeweiligen gesendeten 
Nachricht durch die nach dem Begriff „Zugegangen“ angezeigten Angaben zu Datum und Uhrzeit 
dargestellt. In der Druckansicht der Nachricht wird die Eingangsbestätigung ebenfalls dargestellt. 

Abbildung 1: Darstellung der Eingangsbestätigung in der Nachrichtenansicht der beA-Webanwendung 

Nach der Rechtsprechung ist bei der Übermittlung fristgebundener Schriftsätze per beA eine Kontrolle 
des Versandvorgangs durch Überprüfung der Eingangsbestätigung erforderlich (vgl. OVG Berlin-
Brandenburg, Beschluss v. 11.11.2020 – OVG 6 S 49/20; vgl. BGH, Beschluss v. 11.05.2021 – VIII ZB 
9/20). In dem letztgenannten Beschluss stellt der BGH auf die Eingangsbestätigung des elektronischen 
Dokuments bei Gericht ab und führt aus, dass Sicherheit über den Erfolg des Sendevorgangs besteht, 
wenn der Rechtsanwalt eine Eingangsbestätigung erhalten hat. Diese Rechtsauffassung des BGH und 
der Untergerichte ist im Hinblick auf den Gesetzesbefehl in § 130a Abs. 5 ZPO sowie in den 
Parallelvorschriften der sonstigen Verfahrensordnungen erwartungsgemäß. § 130a Abs. 5 S. 1 ZPO 
regelt den (fristwahrenden) Zeitpunkt des Eingangs eines von einem Rechtsanwalt an ein Gericht 
versandten elektronischen Dokumentes. Zugleich gibt das Gesetz in § 130a Abs. 5 S. 2 ZPO dem 
Rechtsanwalt das Instrument in die Hand, um den rechtzeitigen Eingang nachweisen zu können, 
nämlich die automatisierte Eingangsbestätigung.  
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Nachweis über den Zugang von Nachrichten bei Gerichten 

 
Gemäß § 130a Abs. 5 ZPO ist ein elektronisches Dokument eingegangen, sobald es auf der für den 
Empfang bestimmten Einrichtung des Gerichts gespeichert ist. Dem Absender ist eine automatisierte 
Bestätigung über den Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen. Die Empfangseinrichtung des Gerichts ist der 
sog. Intermediär. Dieser sendet eine automatisierte Bestätigung über den Zeitpunkt des Eingangs an 
den Absender einer beA-Nachricht. 

In der beA-Webanwendung wird die Eingangsbestätigung in der Darstellung der jeweiligen gesendeten 
Nachricht durch die nach dem Begriff „Zugegangen“ angezeigten Angaben zu Datum und Uhrzeit 
dargestellt. In der Druckansicht der Nachricht wird die Eingangsbestätigung ebenfalls dargestellt. 

Abbildung 1: Darstellung der Eingangsbestätigung in der Nachrichtenansicht der beA-Webanwendung 
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Nach der Rechtsprechung ist bei der Übermittlung 

fristgebundener Schriftsätze per beA eine Kontrol- 

le des Versandvorgangs durch Überprüfung der Ein-

gangsbestätigung erforderlich (vgl. OVG BerlinBran-

denburg, Beschluss v. 11.11.2020 – OVG 6 S 49/20; 

vgl. BGH, Beschluss v. 11.05.2021 – VIII ZB 9/20). In 

dem letztgenannten Beschluss stellt der BGH auf die 

Eingangsbestätigung des elektronischen Dokuments 

bei Gericht ab und führt aus, dass Sicherheit über den 

Erfolg des Sendevorgangs besteht, wenn der Rechts-

anwalt eine Eingangsbestätigung erhalten hat. Diese 

Rechtsauffassung des BGH und der Untergerichte ist 

im Hinblick auf den Gesetzesbefehl in § 130a Abs. 5 

ZPO sowie in den Parallelvorschriften der sonstigen 

Verfahrensordnungen erwartungsgemäß. § 130a Abs. 

5 S. 1 ZPO regelt den (fristwahrenden) Zeitpunkt des 

Eingangs eines von einem Rechtsanwalt an ein Gericht 

versandten elektronischen Dokumentes. Zugleich gibt 

das Gesetz in § 130a Abs. 5 S. 2 ZPO dem Rechtsan-

walt das Instrument in die Hand, um den rechtzeitigen 

Eingang nachweisen zu können, nämlich die automati-

sierte Eingangsbestätigung.

§ 130a Abs. 5 S. 1 ZPO rekurriert nicht auf „die“ elek-

tronische beA-Nachricht, sondern auf „das“ elektroni-

sche Dokument. Ein elektronisches Dokument ist gem. 

§ 130a Abs. 1 ZPO jeweils der vorbereitende Schrift-

satz und jeweils seine Anlagen sowie die sonstigen in 

der Vorschrift genannten Dokumente. Daher nimmt 

die automatisierte Eingangsbestätigung nicht Bezug 

auf die beA-Nachricht, sondern bestätigt ausdrücklich 

in der Auflistung der übermittelten elektronischen 

Dokumente deren Eingang auf der für den Empfang 

bestimmten Einrichtung des Gerichts, also dem Inter-

mediär, an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten 

Uhrzeit. Die Auflistung der übermittelten Dateien in 

der Eingangsbestätigung ist also nicht nur schmücken-

de Beiwerk, sondern „die“ automatisierte Eingangsbe-

stätigung bezogen auf genau diese Dokumente. Mehr 

bedarf es nicht, um den fristwahrenden Eingang des 

anwaltlichen Schriftsatzes bei Gericht nachzuweisen 

(vgl. BT-Drucksache 17/12634, S. 26). 

Die Überprüfung der erfolgreichen Übermittlung der 

Nachricht und die Fristenkontrolle finden somit an-

hand der Eingangsbestätigung des Gerichts statt. Die 

dafür notwendigen Nachweise liefert das beASystem 

dem Rechtsanwalt, so dass er die Überprüfungen 

durchführen und die erfolgreiche Übermittlung sowie 

den Zugangszeitpunkt nachweisen kann, auch wenn 

der die Nachricht aus dem beA-System heraus expor-

tiert hat: 

§ 50 BRAO verlangt von dem Rechtsanwalt die Führung 

einer Handakte, mit deren Hilfe er ein geordnetes und 

zutreffendes Bild über die Bearbeitung seiner Aufträ-

ge geben kann. Zur Erfüllung dieser Berufspflicht sieht 

das beA-System vor, dass gesendete und empfangene 

Nachrichten in die Handakte exportiert werden, denn 

das beA-System ist nicht als Langzeitarchiv ausgestal-

tet und ersetzt nicht die Handakte. Vielmehr werden 

Nachrichten im beA des Rechtsanwalts gem. § 27 RA-

VPV (erst) nach Ablauf von 120 Tagen und nach einer 

entsprechenden Vorankündigung endgültig aus dem 

System gelöscht. Für drei Monate steht die Eingangs-

bestätigung hinsichtlich an das Gericht übermittelter 

elektronische Dokumente also ohnehin im beA-System 

zur Verfügung. 

Für den Export der Nachricht wird automatisch ein 

ZIP-Container gebildet, der sich anhand seiner Be-

zeichnung auf der Grundlage der eindeutigen Nach-

richten-ID, aus der seine Bezeichnung gebildet wird, 

eindeutig einer bestimmten Nachricht zuordnen lässt. 

Der Dateicontainer enthält unter anderem die Nach-

richt selbst, das Prüfprotokoll (Verification Report), 

die Absenderinformationen (Business Card) sowie die 

Anhänge der Nachricht als gesonderte Dateien (in der 

Regel im Format PDF). Weiter enthält der ZIP-Cont-

ainer einer exportierten Nachricht eine Datei des Typs 

_export.html (der Dateiname wird aus der eindeutigen 

Nachrichten-ID sowie dem Dateianhang _export.html 

gebildet, z. B. 95765186_export.html). 

Anhand dieser Datei lassen sich die Details der Nach-

richt im Einzelnen überprüfen, denn sie ist das Re-

präsentat der gesendeten Nachricht. Insbesondere 

enthält sie Daten zum Absender, zum Empfänger, zum 

Versand- und Zugangszeitpunkt und benennt die mit-

gesendeten Nachrichtenanhänge, also die elektroni-

schen Dokumente. 
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Mit der hier dargestellten Export-Datei lässt sich der 

vollständige und rechtzeitige Zugang von Nachrichten 

auf der Empfangseinrichtung des Gerichts auch dann 

noch sicher nachweisen, wenn die Nachricht im beA 

des Rechtsanwalts bereits gelöscht sein sollte. Sie kann 

im Bedarfsfall dem Gericht vorgelegt werden, denn sie 

repräsentiert die Eingangsbestätigung im Sinne von § 

130a Abs. 5 ZPO. Ein Mehr an Nachweisen verlangt 

die Vorschrift nicht.  

Bis zur Version 3.8.1 der beA-Webanwendung wurde 

dem ZIP-Container zudem noch automatisch –  überob-

ligatorisch – eine Zeitstempel-Signatur beigefügt. Die 

Signatur diente nur dem Nachweis, dass der ZIP-Con-

tainer und sein Inhalt – ohne dass der Inhalt selbst 

zum Gegenstand der Signatur selbst gemacht worden 

wäre – zu einem definierten Zeitpunkt auf dem Sys-

tem des Rechtsanwalts vorlag, nämlich zum Zeitpunkt 

des Exports. Der Rechtsanwalt konnte mit dieser Zeit-

stempelsignatur nachweisen, dass zum Zeitpunkt des 

Exports die Nachricht bestimmte Inhalte hatte. Ob vor 

dem Exportzeitpunkt eine Veränderung der Nachricht 

vorgenommen wurde, bestätigt der Zeitstempel indes 

nicht. Er war somit nur sehr eingeschränkt dazu ge-

eignet, die Integrität eines Nachrichten-Containers zu 

bestätigen und im Übrigen auch überflüssig.  

Die im beA-System erzeugten Zeitstempel-Signaturen 

ließen sich zudem nur mit einem bestimmten Prüfpro-

gramm, dem Governikus Signer, prüfen. Diese Software 
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Prüfprogramm, dem Governikus Signer, prüfen. Diese Software stellt der Hersteller indes nicht mehr in 
der bisherigen Form zur Verfügung. Alternative Prüfungen der in beA erzeugten Zeitstempel-Signaturen 
sind nicht möglich, denn es handelte sich um ein proprietäres Format. Da die Zeitstempel-Signatur nicht 
mehr prüfbar ist und das beA-System bereits die für den Nachweis des erfolgreichen Versands und die 
Fristenkontrolle erforderlichen Dokumentationen bereitstellt, hat sich die BRAK entschieden, die 
Zeitstempelsignatur nicht mehr anzubringen. Denn zum Nachweis, dass die gesendete Datei nach 
ihrem Export nicht mehr verändert wurde, ist der Absender weder gesetzlich noch durch die 
Rechtsprechung verpflichtet.  

Die BRAK berücksichtigte im Rahmen der Entscheidungsfindung zudem, dass mit der 
Weiterentwicklung zum Vertrauenswürdigen Herkunftsnachweis (VHN), dem sogenannten VHN2, 
zeitnah die Möglichkeit geschaffen werden wird, neben dem Versand einer Nachricht über einen 
sicheren Übermittlungsweg zugleich die Korrektheit der übermittelten Anlagen auf Grundlage der in der 
signierten VHN-Datei enthaltenen Prüfsummen zu prüfen bzw. nachzuweisen. Die Umsetzung im beA 
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stellt der Hersteller indes nicht mehr in der bisherigen 

Form zur Verfügung. Alternative Prüfungen der in beA 

erzeugten Zeitstempel-Signaturen sind nicht mög-

lich, denn es handelte sich um ein proprietäres For-

mat. Da die Zeitstempel-Signatur nicht mehr prüfbar 

ist und das beA-System bereits die für den Nachweis 

des erfolgreichen Versands und die Fristenkontrolle 

erforderlichen Dokumentationen bereitstellt, hat sich 

die BRAK entschieden, die Zeitstempelsignatur nicht 

mehr anzubringen. Denn zum Nachweis, dass die ge-

sendete Datei nach ihrem Export nicht mehr verändert 

wurde, ist der Absender weder gesetzlich noch durch 

die Rechtsprechung verpflichtet. 

Die BRAK berücksichtigte im Rahmen der Entschei-

dungsfindung zudem, dass mit der Weiterentwicklung 

zum Vertrauenswürdigen Herkunftsnachweis (VHN), 

dem sogenannten VHN2, zeitnah die Möglichkeit ge-

schaffen werden wird, neben dem Versand einer Nach-

richt über einen sicheren Übermittlungsweg zugleich 

die Korrektheit der übermittelten Anlagen auf Grund-

lage der in der signierten VHN-Datei enthaltenen Prüf-

summen zu prüfen bzw. nachzuweisen. Die Umsetzung 

im beA erfolgt bereits mit dem Release 3.9, das noch in 

diesem Jahr zur Verfügung gestellt werden wird. Die 

Nutzung des VHN2, insbesondere durch die Gerich-

te, setzt die Vorbereitung aller Kommunikationspart-

ner im EGVP-Verbund voraus, sodass die tatsächliche 

Umstellung auf den VHN2 koordiniert durch die Justiz 

zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird. Voraus-

sichtlich wird die Umstellung mit der Einführung der 

besonderen elektronischen Bürger- und Organisatio-

nenpostfächer zum 1. Januar 2022 erfolgen.  

Die BRAK bedauert es, dass es durch eine der Bedeu-

tung des Themas nicht angemessene Kommunikation 

zum Wegfall der Zeitstempel-Signatur zu Irritationen 

und – allerdings unberechtigen –  Sorgen der Rechts-

anwältinnen und Rechtsanwälte gekommen ist.    
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Zur außergerichtlichen Streitbeilegung für Rechts-

anwälte lagen bislang insgesamt drei Informations-

blätter (Kurzinformation, Hinweispflichten nach der 

ODR-Verordnung sowie Hinweispflichten nach dem 

VSBG) vor.

Der Ausschuss hat das Urteil des EuGH aus dem Jahr 

2020 zu Online-Pflichtangaben zur alternativen Streit-

beilegung zum Anlass genommen, die Informations-

blätter nicht nur zu aktualisieren, sondern alle Infor-

mationen der Übersichtlichkeit halber in einem Papier 

darzustellen. 

Das aktualisierte Informationsblatt finden Sie unter :

https://brak.de/w/files/02_fuer_anwaelte/berufs-

recht/hinweispflichten_odr-plus-vsgb_2021.pdf

Hinweispflichten für Rechtsanwälte  
zur alternativen Streitbeilegung 
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Berlin, 21.10.2021  |  Rechtsanwältin Jennifer Witter

https://brak.de/w/files/02_fuer_anwaelte/berufsrecht/hinweispflichten_odr-plus-vsgb_2021.pdf
https://brak.de/w/files/02_fuer_anwaelte/berufsrecht/hinweispflichten_odr-plus-vsgb_2021.pdf


Die 79. Tagung der Gebührenreferenten fand am 

04.09.2021 in Hamburg statt; coronabedingt fand im 

Jahr 2020 keine Tagung statt. 

1.   KostRÄG 2021, Legal Tech-Gesetz & Co 

Die Gebührenreferenten befassten sich mit dem am 

01.01.2021 in Kraft getretenen Kostenrechtsände-

rungsgesetz 2021 (KostRÄG 2021) sowie dem Gesetz 

zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im 

Rechtsdienstleistungsmarkt (sog. Legal Tech-Gesetz) 

und dem Gesetz zur Verbesserung des Verbraucher-

schutzes im Inkassorecht, die beide seit 01.10.2021 

gelten, 

Im Rahmen der nächsten Tagung werden sich die Ge-

bührenreferenten mit den bis dahingesammelten Er-

fahrungen und Nachfragen der Kammermitglieder zu 

diesen Gesetzen beschäftigen, insbesondere mit der 

Frage des Umgangs mit der Neuregelung des Erfolgs- 

honorars gem. § 4a RVG. 

2.   Stundensatzhonorarvereinbarungen 
15-Minuten-Zeittaktklausel unwirksam 

Die Gebührenreferenten begrüßten das Urteil des 

BGH vom 13.02.2020 (Az. IX ZR 140/19 = BRAKMitt. 

2020, 150 mit Anm. Schons), da es Rechtssicherheit 

und -klarheit schafft. Der BGH entschied, dass die 

formularmäßige Vereinbarung eines Zeithonorars, 

welche den Rechtsanwalt berechtigt, für angefangene 

15 Minuten jeweils ein Viertel des Stundensatzes zu 

berechnen, den Mandanten unangemessen benachtei-

ligt. Außerdem ist nach dem BGH eine formularmäßige 

Vergütungsvereinbarung, welche eine Mindestvergü-

tung des Rechtsanwalts in Höhe des Dreifachen der 

gesetzlichen Vergütung vorsieht, unwirksam. 

Ferner hat das Urteil nach Auffassung der Gebüh-

renreferenten auch bei Rahmengebühren Relevanz. 

Der BGH führt darin auch zur Substantiierung des 

erforderlichen Vortrags zum Umfang der Tätigkeit aus 

und stellt dabei hohe Anforderungen. An diesen Kri-

terien werden sich künftig die Gebührenabteilung der 

Rechtsanwaltskammern auch bei Rahmengebühren 

orientieren müssen. 

3.   Masseninkasso 

Thema der 79. Gebührenreferententagung war zudem 

das Urteil des 4. Strafsenats des BGH vom 14.03.2019 

(Az. 4 StR 426/18) Betrugsvorwurf bei Masseninkas-

so wegen überhöhter Anwaltskosten. Dabei geht es 

um die Frage der Abgrenzung von anwaltlichem Mas-

seninkasso und rein kaufmännischer Tätigkeit (siehe 

Rn. 35 des Urteils). Nach Auffassung des Strafsenats 

ist eine im Rahmen einer Automatisierung massenhaft 

durchgeführte Inkassotätigkeit nicht als anwaltliche 

Dienstleistung, sondern als gewerbliche Tätigkeit zu 

qualifizieren. 

Nach eingehender intensiver Diskussion halten die Ge-

bührenreferenten die Schlussfolgerungen des 4. Straf- 

senats für nicht haltbar und fassten vor diesem Hinter-

grund einstimmig folgenden Beschluss: 

Eine anwaltliche Tätigkeit wird nicht dadurch zu einer 
nicht-anwaltlichen Tätigkeit, dass sie ganz oder teilwei-
se automatisiert erbracht wird. 

4.   Überprüfung der Angemessenheit 
der Anzahl der aufgewandten Stunden? 

Auch die Frage der Überprüfung der Angemessenheit 

des entfalteten Aufwands im Rahmen der Gebühren-

gutachten nach § 3a RVG war Thema der Tagung vor 

dem Hintergrund einer missverständlichen Formulie-

rung von RAuN a. D. Teubel im RVG-Kommentar von 

Mayer/Kroiß (7. Auflage, § 3a Rn. 134). 

79. Tagung der Gebührenreferenten der Rechtsanwaltskammern 
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Berlin, 25.10.2021  |  Kurzbericht



Die Gebührenreferenten fassten nach ausführlicher 

Diskussion folgendes Meinungsbild: 

Die Beurteilung der Plausibilität der aufgewendeten 
Stunden und der Abrechnung fällt nicht in die Zustän-
digkeit der Rechtsanwaltskammern und ist auch nicht 
über § 73 Abs. 2 Nr. 8 BRAO zu begründen. 
Neben § 14 Abs. 3 RVG ist allenfalls über § 3a Abs. 3 
RVG die Frage zu beantworten, ob die Vereinbarung an 
sich, auf deren Grundlage die Abrechnung erstellt wird, 
unverhältnismäßig ist oder nicht. 

5.   Auswirkung der Anrechnung im Sozialrecht 

Die Gebührenreferenten befassten sich ferner mit 

der Auswirkung der Anrechnung der vorgerichtlichen 

Geschäftsgebühr nach Nr. 2302 VV RVG auf die Ver-

fahrensgebühr nach Nr. 3102 VV RVG im Sozialrecht. 

Im konkret behandelten Fall ist nach Anrechnung die 

Verfahrensgebühr im vollen Umfang wegfallen. Dieses 

Ergebnis der Anrechnung hielten die Gebührenrefe-

renten für nicht zufriedenstellend und fassten daher 

folgenden Beschluss: 

Die Gebührenreferenten halten eine Gesetzesänderung 
beim Anrechnungssystem im Sozialrecht für sinnvoll. 

6.   80. und 81. Tagung der Gebührenreferenten 

Die RAK Düsseldorf wird die 80. (Frühjahrs-)Tagung 

der Gebührenreferenten ausrichten. Der Zeitpunkt 

steht noch nicht fest. Die 81. (Herbst-)Tagung wird auf 

Einladung der RAK Oldenburg am 24.09.2022 statt- 

finden.  
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Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) begrüßt an-

lässlich der anstehenden JuMiKo die  Diskussionen zur 

Digitalisierung der Justiz und die Bereitschaft aller Be-

teiligten, die in Deutschland  bereits umgesetzten Digi-

talisierungsschritte weiter voranzutreiben. Die BRAK 

hat mit der Einrichtung  und dem Betrieb des beson-

deren elektronischen Anwaltspostfaches (beA) bereits 

einen  entscheidenden Anteil zu diesem Prozess bei-

getragen. Ab dem 1. Januar 2022 ist die Nutzung des 

beA  für alle Anwälte verpflichtend. Die Anwaltschaft 

ist damit als größte Berufsgruppe in der Rechtspflege  

zugleich Vorreiter und Garant für das Funktionieren 

einer „Digitalen Justiz“. 

„Das mit der Digitalisierung verbundene Potenzial 

muss dafür genutzt werden, den Zugang zum Recht  

für alle gleichermaßen zu sichern und zu stärken. Die 

Vereinfachung von Verwaltungsprozessen durch  di-

gitale Lösungen fördert nicht nur Bürokratieabbau, 

sondern erleichtert Rechtsuchenden zugleich den  Zu-

gang zu den Gerichten. Ein Angebot digitaler Konzepte 

für Bürger setzt allerdings zwingend voraus,  dass der 

elektronische Rechtsverkehr flächendeckend funktio-

niert“, so BRAK-Präsident  RAuN Dr. Ulrich Wessels, 

Präsident der BRAK. 

Um die Vorteile digitaler Technologien für die recht-

suchenden Bürger tatsächlich nutzbar zu machen,  be-

darf es damit also zunächst einer leistungsfähigen di-

gitalen Infrastruktur. Es muss ebenfalls  gewährleistet 

sein, dass alle Bürger die Angebote der Justiz sicher 

und datenschutzkonform nutzen  können. Unverzicht-

bar ist zudem, dass Rechtsuchende in jeder Lage des 

Verfahrens einen  Rechtsanwalt hinzuziehen können, 

so sie dies wünschen und digitale Lösungen auch durch 

die  Anwaltschaft für ihre Mandanten nutzbar sind. Es 

sind freie und unabhängige Anwälte, die den Zugang  

zum Recht sichern! Jeder Ausschluss der Anwaltschaft 

aus digitalen Verfahren gefährdet diesen  Zugang. 

Die BRAK hat daher einen umfangreichen Forderungs-

katalog nebst konkreten Vorschlägen verfasst. 

„Es ist nicht ausreichend, zu kritisieren und zu fordern. 

Man muss sich mit konkreten Vorschlägen  einbringen. 

Das hat die BRAK getan und ihren Beitrag geleistet“, 

so Wessels. Mit ihrem umfangreichen Papier stellt die 

BRAK nicht nur Forderungen hinsichtlich der Ausstat-

tung der  Gerichte auf, sondern unterbreitet konkre-

te Vorschläge zur Ausstattung von Gerichten und zur  

Ausgestaltung von Onlineverfahren und Justizporta-

len. 

Hintergrundinformation: 

Positionspapier Digitales Rechtssystem  

Digitales Rechtssystem – BRAK positioniert sich mit Forderungen 

Ja zur Digitalisierung, 
aber keine Abstriche bei rechtsstaatlichen Grundsätzen 
auf den verpflichtenden elektronischen Rechtsverkehr
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Berlin, 08.11.2021  |  Rechtsanwältin Stephanie Beyrich

https://brak.de/w/files/04_fuer_journalisten/presseerklaerungen/stn_60-v.-08.11.-brak-positionspapier_digitales-rechtssystem_forderungen-und-vorschlaege-der-anwaltschaft.pdf


1.   Erstregistrierung vornehmen 

Für die Nutzung des Postfachs ist dessen Inbesitznah-

me, die sog. Erstregistrierung erforderlich. Hilfestellung 

bietet die Anleitung unter https://portal.beasupport.de/

external/knowledge-base/article/79. 

2.   E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen  
hinterlegen 

In der Postfachverwaltung können Sie eine oder meh-

rere E-Mail-Adressen hinterlegen, an die im Falle 

eines Posteingangs im beA Benachrichtigungen ver-

sandt werden sollen. Bei der Einrichtung des Post-

fachs wird automatisch die Adresse hinterlegt, die bei 

der Rechtsanwaltskammer bekannt ist. Diese Adresse 

sollten Sie unbedingt kontrollieren und ggf. bei Ihrer 

Kammer aktualisieren. Falls keine Adresse hinterlegt 

ist, können Sie diese selbstständig eintragen. Wei-

tere Informationen finden sich hier: https://portal.

beasupport.de/external/knowledge-base/article/37.  

3.   Kanzleiinfrastruktur überprüfen  

Die Kanzleiinfrastruktur sollte auf den elektronischen 

Rechtsverkehr vorbereitet sein. Geprüft werden sollten 

vor allem die allgemeinen Vorkehrungen zur IT-Sicher-

heit (insb. beim Einsatz von SoftwareZertifikaten), die 

Leistungsfähigkeit des Internetanschlusses, die Aktu-

alität der Virenschutzprogramme, das Vorhandensein 

ausreichender Scan-Möglichkeiten, eine ausreichende 

Anzahl von beAMitarbeiterkarten und Kartenlesegerä-

ten, die Kompatibilität mit eingesetzter Kanzleisoftware 

oder anderer Fachsoftware. 

 
4.   Kanzleiorganisation 

Die kanzleiinternen Prozesse sollten an den elektroni-

schen Rechtsverkehr angepasst werden. Zu klären ist, 

wie die Zugriffe auf die Postfächer geregelt sind, wie Po-

steingänge und Fristen überwacht werden, ob Vertre-

tungsregeln und bisherige Prozesse angepasst werden 

müssen. 

5.   Rechtevergabe 

Als Folge der Anpassung der kanzleiinternen Prozesse 

sollten die entsprechenden Berechtigungen im beA ein-

gerichtet werden. Das beA-Anwenderportal beschreibt 

die einzelnen Schritte: https://portal.beasupport.de/ex-

ternal/knowledge-base/category/3. 

6.   Rechtliche Grundlagen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und ihre Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter sollten sich rechtzeitig 

mit den rechtlichen Grundlagen des elektronischen 

Rechtsverkehrs vertraut machen. Wichtige Regelun-

gen enthalten die Verfahrensordnungen, die Elektro-

nischer-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) mit der 

dazugehörigen Bekanntmachung und die Rechtsan-

waltsverzeichnis-und -postfachverordnung (RAVPV). 

Ab dem 01.01.2022 wird der verpflichtende elektronische Rechtsverkehr flächendeckend eingeführt.  
Die BRAK bereitet seit einiger Zeit das beA-System auf den zu erwartenden Anstieg der versandten  
und empfangenen Nachrichten unter dem Stichwort „Readiness 2022“ vor.  
Aber auch in den Kanzleien, die derzeit noch nicht auf den elektronischen Versand von Nachrichten  
umgestellt haben, werden noch Vorbereitungen zu treffen sein.  
Die folgende Zehn-Punkte-Liste soll dabei unterstützen.

Berlin, 19.10.2021 |  Rechtsanwältin Julia von Seltmann

Readiness 2022 

Zehn Punkte zur Vorbereitung
auf den verpflichtenden elektronischen Rechtsverkehr
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7.   Angabe des Kommunikationswegs 

§ 130 Nr. 1a ZPO regelt, dass vorbereitende Schriftsät-

ze die für eine Übermittlung elektronischer Dokumente 

erforderlichen Angaben enthalten sollen, sofern eine 

solche möglich ist. Darunter zählt auch die Angabe des 

Postfachs, über das die Korrespondenz erfolgen soll. Es 

ist also sinnvoll, in den ersten Schriftsatz in einer Sache 

einen Hinweis auf das für die Korrespondenz zu ver-

wendende beA aufzunehmen. 

8.   Schulungen 

Rechtsanwaltskammern, Anwaltvereine und Schulungs-

anbieter bieten verstärkt praxisnahe Schulungen für Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Rechtsanwältinnen 

und Rechtsanwälte zur Vorbereitung auf den 1.1.2022 an.  

9.   Support 

Falls Probleme auftreten sollten: Der Supportwegwei-

ser der BRAK gibt einen Überblick über passgenaue 

Hilfsangebote: https://portal.beasupport.de/external/c/

supportwegweiser. 

10.   Rechtzeitig anfangen 

Warten Sie nicht bis zum letzten Tag, bis Sie den elektro-

nischen Rechtsverkehr aktiv nutzen, sondern fangen Sie 

so früh wie möglich damit an. Das rechtzeitige „Üben“ 

hilft bei der Etablierung der notwendigen Prozesse in 

der Kanzlei und bereitet auf den Stichtag 1.1.2022 vor.
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Zum 01.01.2022 wird die Änderung der Regelungen 

zur elektronischen Kommunikation zwischen sog. 

professionellen Einreichern, d. h. Rechtsanwälten, 

Behörden und juristischen Personen des öffent-

lichen Rechts, und der Justiz in Kraft treten. Das 

bedeutet, dass vorbereitende Schriftsätze sowie 

schriftlich einzureichende Anträge und Erklärun-

gen durch die o. g. Personen zwingend als elekt-

ronische Dokumente bei Gericht (aufgrund des 

§ 753 Abs. 5 ZPO auch bei Gerichtsvollziehern) einzu-

reichen sind.

Sofern Original-Urkunden (Titel, Bescheinigungen 

etc.) zu übersenden sind, ist der Antrag ebenfalls als 

elektronisches Dokument einzureichen und mit dem 

Hinweis zu versehen, dass die entsprechenden Unter-

lagen nachgereicht werden. Diese können dann unter 

Bezugnahme auf den bereits elektronisch gestellten 

Antrag auf herkömmliche Weise auf den Weg gebracht 

werden (z. B. per Post oder durch persönliche Abgabe 

im Gericht).

Es wird darauf hingewiesen, dass Anträge und Erklä-

rungen, die der vorgenannten Form nicht entsprechen, 

ab dem 01.01.2022 grundsätzlich unzulässig sind 

(Ausnahme lediglich bei glaubhaft gemachter vorüber-

gehender technischer Unmöglichkeit einer elektroni-

schen Einreichung).

Hinweis: Sofern Eilsachen eingereicht werden, emp-

fiehlt sich eine telefonische Ankündigung in der ent-

sprechenden Serviceeinheit, um die zügige Bearbei-

tung sicherzustellen.

Eine Übersicht über die aktuelle und die ab dem 

01.01.2022 geltende Rechtslage zur schriftformwah-

renden Übermittlung an das Gericht finden Sie auf den 

nachfolgenden Seiten 21 und 22.

Information des Niedersächsischen Justizministeriums 
zur schriftformwahrenden Übermittlung an das Gericht
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∙  Rechtsanwälte
∙  Notare
∙  Behörden
∙  juristische Pesonen des öffentlichen Rechts

Wahlrecht 

Papiereinreichung oder: 

Einreichung als elektronisches Dokument

Vorrangig Nutzung der besonderen Postfächer 

(beA, beN oder beBPo)

∙   Bei Versand durch Postfachinhaber:  

qualifizierte elektronische Signatur entbehrlich,  

dann aber einfache elektronische Signatur  

(getippter oder gescannter Name  

im elektronischen Dokument) erforderlich

∙   Bei Versand durch dritte Person:  

qualifizierte elektronische Signatur  

zwingend erforderlich

Alternativ:  

Nutzung von absenderbestätigter De-Mail  

oder Elektronischem Gerichts- und  

Vewaltungspostfach (EGVP)

∙   Bei absenderbestätigter De-Mail  

qualifzierte elektronische Signatur entbehrlich,  

dann aber einfache elektronische Signatur  

(getippter oder gescannter Name  

im elektronischen Dokument) erforderlich

∙  Bei Elektronischem Gerichts- und Verwaltungs- 

postfach (EGVP) qualifizierte elektronische  

Signatur zwingend erforderlich

∙  Bürger
∙   andere professionelle Einreicher  

(z. B. Steuerberater,  
Berufsbetreuer ohne Anwaltszulassung)

∙  juristische Personen des Privatrechts

Wahlrecht 

Papiereinreichung oder: 

Einreichung als elektronisches Dokument

Nutzung von absenderbestätigter De-Mail  

oder Elektronischem Gerichts- und Verwaltungspostfach 

(EGVP)

∙   Bei absenderbestätigter De-Mail  

qualifzierte elektronische Signatur entbehrlich,  

dann aber einfache elektronische Signatur  

(getippter oder gescannter Name  

im elektronischen Dokument) erforderlich

∙  Bei Elektronischem Gerichts- und Verwaltungs- 

postfach (EGVP) qualifizierte elektronische Signatur  

zwingend erforderlich

Schriftformwahrende Übermittlung an das Gericht

Rechtslage bis 31.12.2021
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∙   Rechtsanwälte
∙   Behörden
∙   juristische Pesonen des öffentlichen Rechts

Kein Wahlrecht 

(Besonderheiten gelten im Strafrecht)

Zwingende Einreichung  

als elektronisches Dokument

(Ausnahme: technische Störung)

Vorrangig Nutzung der besonderen Postfächer 

(beA, beN oder beBPo)

∙   Bei Versand durch Postfachinhaber:  

qualifizierte elektronische Signatur entbehrlich,  

dann aber einfache elektronische Signatur  

(getippter oder gescannter Name  

im elektronischen Dokument) erforderlich

∙   Bei Versand durch dritte Person:  

qualifizierte elektronische Signatur  

zwingend erforderlich

Alternativ:  

Nutzung von absenderbestätigter De-Mail  

oder Elektronischem Gerichts- und  

Vewaltungspostfach (EGVP)

∙   Bei absenderbestätigter De-Mail  

qualifzierte elektronische Signatur entbehrlich,  

dann aber einfache elektronische Signatur  

(getippter oder gescannter Name  

im elektronischen Dokument) erforderlich

∙  Bei Elektronischem Gerichts- und Verwaltungs- 

postfach (EGVP) qualifizierte elektronische  

Signatur zwingend erforderlich

Schriftformwahrende Übermittlung an das Gericht

Rechtslage ab 01.01.2022

∙   Bürger
∙   Notare
∙    andere professionelle Einreicher 

(z. B. Steuerberater 
Berufsbetreuer ohne Anwaltszulassung)

∙  juristische Personen des Privatrechts

Wahlrecht 

Papiereinreichung oder: 

Einreichung als elektronisches Dokument

Bei Notaren vorrangig Nutzung des beN

∙   Bei Versand durch Postfachinhaber:  

qualifizierte elektronische Signatur entbehrlich,  

dann aber einfache elektronische Signatur  

(getippter oder gescannter Name  

im elektronischen Dokument) erforderlich

∙   Bei Versand durch dritte Person:  

qualifizierte elektronische Signatur  

zwingend erfordelrich

Für alle anderen Einreicher sowie Notare alternativ:

Nutzung von absenderbestätigter De-Mail  

oder Elektronischem Gerichts- und Verwaltungspostfach 

(EGVP) 

∙   Bei absenderbestätigter De-Mail  

qualifzierte elektronische Signatur entbehrlich,  

dann aber einfache elektronische Signatur  

(getippter oder gescannter Name  

im elektronischen Dokument) erforderlich

∙  Bei Elektronischem Gerichts- und Verwaltungs- 

postfach (EGVP) qualifizierte elektronische Signatur  

zwingend erforderlich
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Ab dem 01.01.2022 wird die aktive Nutzungspflicht des 

besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) für 

alle Anwältinnen und Anwälte verpflichtend. Spätestens 

dann müssen sie den rechtskonformen aktiven Umgang 

mit dem beA beherrschen. Die Fachinfo-Broschüre  
beA kompakt – fit für die aktive Nutzungspflicht  

erläutert als kompaktes Nachschlagewerk in zehn Ka-

piteln den effektiven und gleichzeitig rechtskonformen 

Umgang mit dem Postfach.

beA-Expertin Ilona Cosack erleichtert Anwältinnen und 

Anwälten als auch Kanzleimitarbeitenden die Vorberei-

tung auf die aktive Nutzungspflicht, indem sie mit zahl-

reichen Anleitungen und Screenshots die wichtigsten 

Funktionen des beA erläutert. Daneben bietet die Bro-

schüre einen Überblick der aktuellen Rechtslage und 

den damit verbundenen Pflichten für Berufsträger:in-

nen.

 
Die Themen der Fachinfo-Broschüre 

•  Technische Voraussetzungen

•  Empfangen und Versenden von Nachrichten

•  Elektronische Empfangsbekenntnis und Signaturen

•  Nachrichtenexport

•  Rechtevergabe für Mitarbeitende und Vertretung

•  Vorgehen bei technischen Problemen

Zur Autorin
 
Ilona Cosack ist beA-Bloggerin und -Expertin. Mit dem 

Portal bea-abc.de begleitet sie die Einführung des Elek-

tronischen Rechtsverkehrs und des beA bereits seit Juli 

2015. Darüber hinaus ist sie Autorin des Praxishand-

buchs „Anwaltsmarketing“ sowie des Leitfadens „Digi-

talisierung erfolgreich umsetzen“. Seit 1998 berät und 

begleitet sie Anwaltskanzleien als Inhaberin der ABC 

AnwaltsBeratung Cosack, Fachberatung für Rechts-

anwälte und Notare, ganzheitlich als Expertin mit dem 

Schwerpunkt Anwältin und Anwalt als Unternehmer.

Link zum kostenlosen PDF-Download
https://freie-fachinformationen.de/Fachinfo-Broschüren/

FFI_beA-kompakt.pdf

Widget-Ansicht

https://freie-fachinformationen.de/kiosk/#flip-

book-df_19288

Bestellnummer

978-3-96225-088-1  

Fit für die aktive Nutzungspflicht: 
Kompakter Leitfaden zur Nutzung des beA erschienen
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Anwaltspostfachs (beA) für alle Anwältinnen und Anwälte verpflichtend. Spätestens dann 
müssen sie den rechtskonformen aktiven Umgang mit dem 
beA beherrschen. Die Fachinfo-Broschüre „beA kompakt – 
fit für die aktive Nutzungspflicht“ erläutert als kompaktes 
Nachschlagewerk in zehn Kapiteln den effektiven und 
gleichzeitig rechtskonformen Umgang mit dem Postfach. 
 
beA-Expertin Ilona Cosack erleichtert Anwältinnen und 
Anwälten als auch Kanzleimitarbeitenden die Vorbereitung 
auf die aktive Nutzungspflicht, indem sie mit zahlreichen 
Anleitungen und Screenshots die wichtigsten Funktionen des 
beA erläutert. Daneben bietet die Broschüre einen Überblick 
der aktuellen Rechtslage und den damit verbundenen 
Pflichten für Berufsträger:innen. 
 
Die Themen der Fachinfo-Broschüre: 

• Technische Voraussetzungen 
• Empfangen und Versenden von Nachrichten 
• Elektronische Empfangsbekenntnis und Signaturen 
• Nachrichtenexport 
• Rechtevergabe für Mitarbeitende und Vertretung 
• Vorgehen bei technischen Problemen 

 
Zur Autorin: 
Ilona Cosack ist beA-Bloggerin und -Expertin. Mit dem Portal bea-abc.de begleitet sie die 
Einführung des Elektronischen Rechtsverkehrs und des beA bereits seit Juli 2015. Darüber 
hinaus ist sie Autorin des Praxishandbuchs „Anwaltsmarketing“ sowie des Leitfadens 
„Digitalisierung erfolgreich umsetzen“. Seit 1998 berät und begleitet sie Anwaltskanzleien als 
Inhaberin der ABC AnwaltsBeratung Cosack, Fachberatung für Rechtsanwälte und Notare, 
ganzheitlich als Expertin mit dem Schwerpunkt Anwältin und Anwalt als Unternehmer. 
 
Link zum kostenlosen PDF-Download: 
https://freie-fachinformationen.de/Fachinfo-Broschüren/FFI_beA-kompakt.pdf 
 
Widget-Ansicht: 
https://freie-fachinformationen.de/kiosk/#flipbook-df_19288 
  
Einbettungscode: <iframe width="620px" height="600px" src="https://freie-
fachinformationen.de/kiosk/#flipbook-df_19288" frameborder="0" 
allowfullscreen="true"  allowtransparency="true"></iframe> 
 
Bestellnr.: 978-3-96225-088-1 
 
 
Umfang: 206 Wörter à 1.689 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 
Zur Veröffentlichung und honorarfrei. Hinweis oder Belegexemplar erbeten. 
„Freie Fachinformationen“ erstellt Fachinformationen für freie Berufe. Anwält:innen und Steuerberater:innen erhalten hier wichtige 
Informationen von Top-Autoren kompakt und leicht verständlich verfasst. Dieser Dienst wird von Partnern aus der Wirtschaft 
finanziert und ist daher für die Leser gratis. 
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In umfassender Vielzahl stellt Gelpcke sämtliche die 

Haftung des lnsolvenzverwalters betreffenden Rechts-

begriffe in lexikalischer Form unter Hinweis auf die ein-

schlägige Rechtsprechung zusammen und untergliedert 

diese systematisch und präzise. Er vereint aus unüber-

schaubarer Rechtsprechung und Literatur dieses spezi-

elle Haftungsrecht zu einem klaren und geschlossenen 

Rechtsgebiet, liefert sämtliche relevanten Schlagwör-

ter und Suchbegriffe und bietet eindeutige rechtspre-

chungs orientierte Ergebnisse. Damit präsentiert sich 

das Werk als aktuelles und praxisrelevantes Werk zu 

allen Haftungsfragen des lnsolvenzverwalters. 

Im Anhang werden Spezialitäten, etwa die differenzier-

te Haftung des vorläufigen Insolvenzverwalters mit und 

ohne Zustimmungsvorbehalt, die Rechtsstellung des 

Gläubigerausschusses und Fragen des Aufsichtsrechts 

nach § 58 lnsO zielgerichtet zugänglich gemacht und er-

höhen den Praxisnutzen des Gesamtwerkes. Stichwort-

verzeichnis und Entscheidungsregister eröffnen einen 

weiteren Zugang zur rechtsprechungsorientierten Be-

antwortung aller relevanten Fragestellungen. 

Fazit
Den einschlägigen Fachkreisen, insbesondere lnsol-

venzverwaltern und lnsolvenzrichtern, bietet sich ein 

über die lexikalische Darstellung hinausgehender um-

fassender enzyklopädischer Überblick mit systematisch 

begründetem Zugang zu allen Kompetenz- und Haf-

tungsfragen. Neueste Rechtsprechung und Informati-

onen mit Verweis auf vertiefende Literatur erleichtern 

die Recherche zur rechtsprechungsorientierten Beant-

wortung der Rechte, Risiken und Haftung des Insolvenz 

verwalters. Das praxisorientierte Nachschlagewerk 

kann unbedingt als notwendige und überaus nützliche 

Ausstattung empfohlen werden. 

Rüdiger Rinnert, Präsident des Landgerichts Stralsund,
Mediator M.A.

Dr. jur. Hans-F. Gelpcke, Rechtsanwalt / Mediator: 
Lexikon der lnsolvenzverwalterhaftung

Rezension

Mitteilungen
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auf Seite 26.
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Mit dem Lexikon der Insolvenzverwalterhaftung legt 

Herr Dr. Hans-F. Gelpcke, Rechtsanwalt und Mediator 

mit 50-jähriger Berufserfahrung, ein umfangreiches 

Nachschlagewerk zum Thema der Insolvenzverwalter-

haftung in lexikalischer Form vor. 

Zweck des Werkes ist es ausweislich der einleitenden 

Benutzerhinweise des Verfassers, die wesentlichen, zur 

Haftung des lnsolvenzvenvalters ergangenen Entschei-

dungen unter Stichwortaspekten auszuwerten und dem 

Praktiker dadurch die Möglichkeit zu geben,  unter Fallge-

sichtspunkten lösungsunterstützende Entscheidungen 

zu finden. 

Auf insgesamt mehr als 1.000 Seiten gibt der Verfas-

ser in zwei Bänden teilweise sehr ausführliche Hin-

weise zu den im Zusammenhang mit einem Stichwort 

und dem Thema lnsolvenzverwalterhaftung ergange-

nen Entscheidungen. Die Hauptteile Band 1 (A–J) und 

Band II (K–Z) enthalten die Stichworte zum Kernthema 

des Werkes, den Entscheidungen zur Haftung des ln-

solvenzverwalters und angrenzenden Rechtsfragen. 

Im Anhang 1 werden Entscheidungen zur Haftung des 

vorläufigen lnsolvenzverwalters (Abschnitte A–C) mit 

und ohne Zustimmungsvorbehalt sowie zur Haftung 

des Sachwalters (Abschnitt D) dargestellt. Die Anhän-

ge II und III behandeln mit den Rechtsfragen um den 

Sonderinsolvenzverwalter und den Gläubigerausschuss 

weitere Spezialmaterien des insolvenzrechtlichen Haf-

tungsrechts. Und Anhang IV enthält eine umfassende, 

wiederum durch Stichworte geordnete Entscheidungs-

sammlung zum insolvenzrechtlichen Aufsichtsrecht im 

Sinne der § 58 ff. lnsO. Das abschließend enthaltene 

komprimierte Stichwortverzeichnis, sowie die Unter-

gliederung in Haupt- und Unterstichworte, soll das Auf-

spüren relevanter Rechtsprechung für eine konkrete 

Fallkonstellation zusätzlich erleichtern. 

Hervorzuheben ist, dass die umfassend vorgenommene 

Auswertung der Rechtsprechung auch Entscheidungen 

unterer lnstanzgerichte berücksichtigt. Regionale Be-

sonderheiten sollten dadurch frühzeitig identifiziert 

und im Rahmen der weiteren Bearbeitung einer Rechts-

frage berücksichtigt werden können. Außerdem sind 

auch Entscheidungen aufgenommen, die eher mittel-

bar eine lnsolvenzverwalterhaftung auslösen können. 

Beispielsweise sind zum Stichwort AbschIussprüfer Ent-

scheidungen im Zusammenhang mit der Haftung eines 

Abschlussprüfers oder zum Stichwort Prozessführungs-
befugnis Entscheidungen zur Geltendmachung eines 

Gesamtschadens im Sinne des § 92 lnsO oder der An-

spruchsverfolgung gegenüber einer D&O-Versicherung 

enthalten. Ferner befassen sich die Anhänge ausschließ-

lich mit Entscheidungen zu weiteren Insolvenzorganen 

neben dem lnsolvenzverwalter. 

Fazit
Dem Autor Dr. Hans-F. Gelpcke gelingt mit dem Le-

xikon der lnsolvenzverwalterhaftung ein im Umfang 

und hinsichtlich seiner Systematik beeindruckendes 

Werk. Durch die Auswertung der wesentlichen Recht-

sprechung zum Thema lnsolvenzverwalterhaftung und 

angrenzender Rechtsfragen ist das Lexikon der lnsol-

venzverwalterhaftung gerade für Praktiker, also lnsol-

venzrichter, lnsolvenzverwalter und Rechtsanwälte mit 

dem Tätigkeitsschwerpunkt lnsolvenzrecht, von hohem 

praktischen Nutzen, um insolvenzrechtliche Kompe-

tenz- und Haftungsfragen zu klären. Der Titel des Lexi-

kons ist geradezu bescheiden, weil auch Entscheidungen 

zu angrenzenden Rechtsfragen der lnsolvenzverwalter-

haftung teilweise sehr ausführlich dargestellt, erläutert 

und mit ergänzenden Verweisen versehen sind. Bes-

tenfalls zur Vermeidung einer Haftung, aber jedenfalls 

zur Klärung von Rechtsfragen um das Thema lnsolvenz-

verwalterhaftung im weiteren Sinne eignet sich das 

Lexikon der lnsolvenzverwalterhaftung jedenfalls her-

vorragend als Nachschlagewerk. 

Rechtsanwalt Dr. Georg Faude, CMS

Dr. jur. Hans-F. Gelpcke, Rechtsanwalt / Mediator: 
Lexikon der Insolvenzverwalterhaftung

Rezension
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Name, Anschrift, etc. Stempel

Judikatur-Selbstverlag

Dr. Hans-F. Gelpcke

Rosa-Luxemburg-Straße 36

18055 Rostock

E-Mail   Info@kanzleigelpcke.de

Fax   0381/25 23 502

BESTELLUNG

Hiermit bestelle/n ich/wir  Exemplar(e) des im Selbstverlag veröffentlichten Werks 

Lexikon der Insolvenzverwalterhaftung wie folgt:

    
   in gedruckter, fadengebundener Form (zwei Bände) 

zum Preis von 160,00 € zzgl. 7 % MwSt,  einschließlich Versandkosten 

    
  in digitaler Form als USB-Stick (geschützt) 

zum Preis von 130,00 € zzgl. 7 % MwSt

    
  in digitaler Form als DVD (geschützt) 

zum Preis von 130,00 € zzgl. 7 % MwSt

      sowohl in analoger als auch in digitaler Form 

entweder als USB-Stick         oder als DVD     

zum Gesamtpreis von 250,00 € zzgl. 7% MwSt

Gewünschtes bitte ankreuzen.

Der Kaufpreis ist innerhalb von 10 Tagen nach erfolgter Auslieferung zur Zahlung fällig.

Ort, Datum Name, Unterschrift
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Vom 15.09.2021 bis 06.12.2021

Anderweitige Zulassungen

Urban, Janine Braunschweig

Quentin-Rosaenz, Eduviges Hann. Münden

Neuzulassungen

Mogge, Franziska Braunschweig

Tschiersky, Janine Braunschweig

Herrmann, Linda Braunschweig

Franke Moraga, Simone Francesa Braunschweig

Bomm, Daniel Braunschweig

Dahm, Harald Braunschweig

Gereke, Henrike Christina Gevensleben

Latzel, Ute Northeim

Lutze, Hans-Richard Schöningen

Personalien
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Vom 11.09.2021 bis 06.12.2021

Syndikusrechtsanwaltszulassungen /
Erstreckungen der Syndikuszulassungen

Ochsmann, Corinna Bonn

Fleisch, Johann-Friedrich Braunschweig

Klötzer, Leonard, Dr. Einbeck

Siegfried, Christoph Hannover

Khelil, Antje Helmstedt

Hausmann, Madlen Göttingen

Wauker, Yvonne Kassel

Urban, Janine Münster

Giehsler, Thorsten Peine

Figuccio, Anna Wolfsburg

Herrmann, Linda Wolfsburg

Mohnhaupt, Matthias Wolfsburg

Petker, Anton Wolfsburg

Wemken, Sven Wolfsburg

Zimmermann, Robert Wolfsburg

Personalien

 

Löschungen
Widerruf / Wechsel des Kammerbezirks

Ehbrecht-Schäffner, Marion         Braunschweig

Engberding, Jens Braunschweig

Hofmeister,Manfred    Braunschweig

Jähnigen, Paulina Braunschweig

Lohan, Franziska Braunschweig

Mohr, Ulrich Braunschweig

Müller, Christian-Matthias Braunschweig

Nguyên Thi Nhu Quynh Braunschweig

Reichel, Christian Braunschweig

Rhoda, Klaus Braunschweig

Homann, Angela Cremlingen

Filler, Regine Göttingen

Ovie, Kea Göttingen

Thomas, Marita Göttingen

Görnandt, Marlies Hann. Müdnen

Kropp, Michael Lehre

Sobotta, Markus Schöningen
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Fachanwaltszulassungen

Mitarbeiter-Jubiläum

Familienrecht

Steltzner, Sandra Braunschweig

Medizinrecht

Voigt, Thomas Dransfeld

Personalien

Vom 11.09.2021 bis 06.12.2021

 

Appelhagen Rechtsanwälte Steuerberater 
PartGmbB

25jähriges Jubiläum 
Frau Sabrina Brennecke 

Eintritt: 01.11.1996

Appelhagen gratuliert Frau Brennecke ganz herz-

lich zum 25jährigen Firmenjubiläum und dankt für 

die lange, treue und außerordentlich angenehme 

Zusammenarbeit und freut sich auf viele weitere 

gemeinsame Jahre! 



Veranstaltungen 

Referentin 

Ronja Tietje, Geprüfte Rechtsfachwirtin  

und Notariatsfachwirtin, Kanzleiberaterin  

bei Tietje & Schrader oHG, Fachbuchautorin

Zeit

Mittwoch, 10.05.2022 von 13:30 Uhr–17:30 Uhr 

(inklusive Kaffeepause)

Ort

Geschäftsstelle der RAK Braunschweig

Seminarraum Erdgeschoss

Lessingplatz 1

38100 Braunschweig

Gebühr

60,- €

Seminarbeschreibung

Beschwerden werden im Arbeitsalltag eher als lästig 

angesehen und entsprechend behandelt. Aber ist das 

sinnvoll? Im Seminarvortrag wird dargestellt, warum 

Kanzleien Beschwerden ernst nehmen und als Chance 

für das kanzleieigene Qualitätsmanagement verstehen 

sollten. Anhand von praxisorientierten Beispielen wird 

u. a. dargestellt, wie durch souveränes Auftreten und 

einer angepassten Kommunikation aus einer negativen 

Situation oftmals noch etwas Positives werden kann und 

wie die Kanzlei einen Nutzen aus der vorgetragenen Be-

schwerde ziehen kann. 

Schwerpunkte

∙   Einführung in das Thema  

„Beschwerdemanagement“

∙    Umgang mit konkreten Beschwerden  

und Grundlagen der Kommunikation 

∙    Beschwerdemanagement als Teil  

des kanzleieigenen Qualitätssicherungs- 

management verstehen

Hier gelangen Sie zur Anmeldung:

https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/

seminare/Anmeldung_10052022.pdf   

Kompetentes Beschwerdemanagement 
als Grundlage für eine gute Mandantenbetreuung

 
Seminar für Mitarbeiter 

30Rechtsanwaltskammer Braunschweig  4  |  2021

 

https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/seminare/Anmeldung_10052022.pdf
https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/seminare/Anmeldung_10052022.pdf


Veranstaltungen 

Mit der Kooperation für Online-Fortbildungen zwischen 

der Rechtsanwaltskammer Braunschweig und dem 

Deutschen Anwaltsinstitut e. V. (DAI) können Kammer-

mitglieder und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zu einem ermäßigten Kostenbeitrag auf ein umfassen-

des eLearning-Angebot zugreifen. 

DAI eLearning Center

Das DAI eLearning Center eröffnet mit einem vielfäl-

tigen Angebot von unterschiedlichen Formaten und 

Themen eine praxisorientierte und flexible Art der 

Fortbildung vom eigenen Schreibtisch aus. Es bietet 

in den Gebieten der Fachanwaltsordnung textbasierte 

Online-Kurse zum Selbststudium und Online-Vorträge 

Live oder zum Selbststudium. Ergänzt wird das Angebot 

um weitere interessante Bereiche: Die videobasierten 

beA-Online-Kurse zeigen, wie das besondere elektro-

nische Anwaltspostfach eingerichtet und genutzt wer-

den kann. Die Mitarbeiter-Module erläutern interaktiv 

wichtige Themen des Kanzlei- bzw. Notariatsalltags.

Die Angebote mit der Kennzeichnung „Selbststudium“ 

sind für die Pflichtfortbildung gemäß § 15 Abs. 4 FAO 

geeignet. Mit diesen Kursen und Vorträgen können Teil-

nehmende bis zu 5 Stunden Ihrer Pflichtfortbildung er-

füllen. Online-Vorträge in der Live-Übertragung sind als 

Fortbildung nach § 15 Abs. 2 FAO geeignet und können 

somit für die gesamten 15 Zeitstunden genutzt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

∙  Über 150 eLearning-Angebote

∙  Fortbildung in allen Fachgebieten der FAO

∙  Orts- und zeitunabhängig

∙  Gewohnt hohe DAI-Qualität

∙  Besondere Formate für Mitarbeiter

Einfache Anmeldung

Das eLearning-Angebot wird stetig erweitert und kann 

über die folgende Internetseite aktuell abgerufen und 

zu einem ermäßigten Kostenbeitrag für Mitglieder der 

Rechtsanwaltskammer Braunschweig und deren Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter gebucht werden: 

www.anwaltsinstitut.de/elearning

Weitere anschauliche Informationen im Video

Das DAI hat ein kurzes Video produziert, in dem das 

vollständige eLearning-Portfolio kompakt und verständ-

lich vorgestellt wird. Anhand von Beispielen wird ge-

zeigt, wie vielfältig die Fortbildungsmöglichkeiten sind 

und welche Besonderheiten und Vorzüge die einzelnen 

Angebote auszeichnen.   

Seminare für Anwälte
Online-Fortbildung in Kooperation mit dem DAI

Deutsches 
Anwaltsinstitut e. V.

Das neue DAI-Ausbildungsccenter in Bochum
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22.01.2022

9:00 – 14:00 Uhr (4,5 Zeitstunden)

Braunschweig, Michel Hotel, Nr. 264080

Teilnahmebeitrag: jeweils 185,– € (USt. befreit)  

für Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Braunschweig

Referenten

Frank Klein, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der  

Schleswig-Holsteinischen Rechtsanwaltskammer und

Schleswig-Holsteinischen Notarkammer, Schleswig

Andreas Kühnelt, Rechtsanwalt und Notar,  

Fachanwalt für Erbrecht, Mediator, Kiel 

Inhalt

Ab 1. Januar 2022 sind alle Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte bundesweit verpflichtet, vorbereitende 

Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich ein-

zureichende Anträge und Erklärungen bei den Gerich-

ten ausschließlich elektronisch einzureichen. Achtung: 

Diesen Zeitpunkt können die Bundesländer für ihre 

Gerichtsbarkeit vorziehen. Von dieser Möglichkeit hat 

Schleswig-Holstein für die dortige Arbeitsgerichtsbar-

keit bereits Gebrauch gemacht. Bei den Arbeitsgerichten 

in Kiel, Flensburg, Neumünster, Elmshorn und Lübeck 

sowie bei dem Landesarbeitsgericht Schleswig-Hol-

stein in Kiel müssen Rechtsanwälte bereits seit dem 

01.01.2020 ihre Schriftsätze und deren Anlagen aus-

schließlich elektronisch einreichen. Bremen zog zum 

1. Januar 2021 mit dem obligatorischen elektronischen 

Rechtsverkehr für Anwältinnen und Anwälte mit den 

Arbeitsgerichten, dem Finanzgericht und dem Sozialge-

richt nach. Die Referenten haben sich intensiv mit dem 

„Echt-Betrieb“ in Schleswig-Holstein und den dort auf-

tretenden Problemen sowie den technischen und recht-

lichen Anforderungen an die einzureichenden elektroni-

schen Schriftsätze auseinandergesetzt.

 

In der Veranstaltung beA: So geht‘s – Alles, was Sie 

über Ihr Postfach wissen müssen! zeigen Ihnen unsere 

Referenten anhand praktischer Fälle live in einer spe-

ziellen Schulungsumgebung alle Arbeitsabläufe im elek-

tronischen Rechtsverkehr mit Gerichten und Kollegen: 

∙   das Erzeugen der elektronischen Dokumente  

(Dateiformate, Durchsuchbarkeit, Einbettung  

von Schriftarten,  Bezeichnung der Dateien,  

Anlagen) und die Einhaltung der Schriftform

∙   den Einsatz der elektronischen Unterschrift  

im Unterschied zur Nutzung des sicheren  

Übermittlungsweges

∙   die für die Nutzung des beA notwendigen Rechte 

und Zertifikate

∙   die Kommunikation mit Gerichten und Kollegen

∙   die Zustellung von Schriftsätzen und das Erteilen 

von Empfangsbekenntnissen

∙   die Zustellung von Schriftsätzen an Kollegen

∙   die elektronischen Anträge im Mahnbescheids-  

und Vollstreckungsverfahren

∙   den rechtsicheren Umgang mit Vollmachten.

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Rechtsanwäl-

te als auch an alle Mitarbeiter. Teilnehmer erhalten eine 

ausführliche Arbeitsunterlage.

Mehr Informationen auf: https://www.anwaltsinstitut.de/   

Anmeldeformular auf Seite 33.                                                       

Fortbildungsveranstaltung  
der Rechtsanwaltskammer Braunschweig 

in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Anwaltsinstitut e.V. (DAI)

Deutsches  
Anwaltsinstitut e. V. 

beA: So geht’s – Alles, was Sie über Ihr Postfach wissen müssen!

https://www.anwaltsinstitut.de/


per Fax  0531   12  33  566 
per E-Mail info@rak-braunschweig.de

Anmeldung

 

Hiermit melde ich mich zu dem folgenden Seminar an: 

    22.01.2022  beA:  So geht’s  in Braunschweig

Veranstaltungen

 

Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine anlässlich dieser Veranstaltung erhobenen  

personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der Organisation der Veranstaltung verwertet werden sowie  

ggf. in einer Teilnehmerliste aufgenommen werden. Eine Weitergabe über diesen Zweck hinaus erfolgt nicht.

Datum  |  Unterschrift

Name  |  Vorname

Straße

Telefon

Kanzlei

PLZ  |  Wohnort

E-Mail
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27.12.2021     Nr. 264133

9:00 – 14:00 Uhr (4,5 Zeitstunden)

07.01.2022   Nr. 264134

9:00 – 14:00 Uhr (4,5 Zeitstunden)

 

01.02.2022   Nr. 264130

9:00 – 14:00 Uhr (4,5 Zeitstunden)

Teilnahmebeitrag: jeweils 185,– € (USt. befreit)  

für Mitglieder der kooperierenden Rechtsanwalts- 

kammern

Referenten

Frank Klein, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der  

Schleswig-Holsteinischen Rechtsanwaltskammer und

Schleswig-Holsteinischen Notarkammer, Schleswig

Andreas Kühnelt, Rechtsanwalt und Notar,  

Fachanwalt für Erbrecht, Mediator, Kiel 

Inhalt

Ab 1. Januar 2022 sind alle Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte bundesweit verpflichtet, vorbereitende 

Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich einzu-

reichende Anträge und Erklärungen bei den Gerichten 

ausschließlich elektronisch einzureichen.

Die Referenten haben sich intensiv mit dem „Echt-Be-

trieb“ in Schleswig-Holstein und den dort auftretenden 

Problemen sowie den technischen und rechtlichen An-

forderungen an die einzureichenden elektronischen 

Schriftsätze auseinandergesetzt.

In der Veranstaltung beA: So geht‘s – Alles, was Sie über Ihr 

Postfach wissen müssen!  zeigen Ihnen unsere  erfahre-

nen Referenten anhand praktischer Fälle live in einer spe-

ziellen Schulungsumgebung alle Arbeitsabläufe im elek-

tronischen Rechtsverkehr mit Gerichten und Kollegen. 

∙   das Erzeugen der elektronischen Dokumente  

(Dateiformate, Durchsuchbarkeit, Einbettung  

von Schriftarten,  Bezeichnung der Dateien,  

Anlagen) und die Einhaltung der Schriftform

∙   den Einsatz der elektronischen Unterschrift  

im Unterschied zur Nutzung des sicheren  

Übermittlungsweges

∙   die für die Nutzung des beA notwendigen Rechte 

und Zertifikate

∙   die Kommunikation mit Gerichten und Kollegen

∙   die Zustellung von Schriftsätzen und das Erteilen 

von Empfangsbekenntnissen

∙   die Zustellung von Schriftsätzen an Kollegen

∙   die elektronischen Anträge im Mahnbescheids-  

und Vollstreckungsverfahren

∙   den rechtsicheren Umgang mit Vollmachten.

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Rechtsanwäl-

te als auch an alle Mitarbeiter. Teilnehmer erhalten eine 

ausführliche Arbeitsunterlage.

Mehr Informationen und Anmeldung auf: 

https://www.anwaltsinstitut.de/                                                      

Online-Vortrag  
Live-Übertragung aus dem DAI eLearning Center

Deutsches  
Anwaltsinstitut e. V.

beA: So geht’s – Alles, was Sie über Ihr Postfach wissen müssen!



Veranstaltungen 
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22.12.2021     Nr. 264108

12:30 – 14:30 Uhr (2 Zeitstunden)

12.01.2022   Nr. 264110

12:30 – 14:30 Uhr (2 Zeitstunden)

 

19.01.2022   Nr. 264111

12:30 – 14:30 Uhr (2 Zeitstunden)

26.01.2022   Nr. 264112

12:30 – 14:30 Uhr (2 Zeitstunden)

Teilnahmebeitrag: jeweils 95,– € (USt. befreit)  

für Mitglieder der kooperierenden Rechtsanwalts- 

kammern

Referenten

Christoph Sandkühler, Rechtsanwalt,  

Geschäftsführer der Westfälischen Notarkammer  

und Vorsitzender des Ausschusses Anwenderbeirat 

besonderes elektronisches Anwaltspostfach  

der Bundesrechtsanwaltskammer

Julia von Seltmann, Rechtsanwältin,  

Geschäftsführerin der Bundesrechtsanwaltskammer 

Inhalt

Der „Point of no Return“ rückt immer näher: Ab dem 1. 

Januar 2022 nehmen die Gerichte kein Papier mehr ent-

gegen. Die elektronische Einreichung von Schriftsätzen, 

Anträgen und Erklärungen bei den Gerichten über das 

beA wird verpflichtend. Folgendes wird im Seminar er-

läutert:

∙   Wie kommt mein Schriftsatz fristwahrend  

zum Gericht?

∙   Wie erkenne ich, ob eine Nachricht  

erfolgreich übermittelt wurde und  

wie gehe ich bei Problemen vor?

∙   Wie gehe ich mit Vollmachten  

und Erklärungen der Parteien um?

∙   Wie kann ich mit Kolleginnen und Kollegen  

über das beA kommunizieren?

∙   Was mache ich mit Schreiben, die im beA eingehen?

∙   Wie gebe ich ein elektronisches Empfangs- 

bekenntnis ab?

∙   Welche immer wieder auftretenden Fragen  

und Probleme kann ich vermeiden?

Unsere Referenten kennen sich aus mit dem beA, denn 

sie haben es mit entwickelt und nutzen es in der Praxis.

Die Teilnahme an diesem Online-Training erfolgt via 

Microsoft Teams. Ihre fachlichen Fragen an die Refe-

renten können Sie im textbasierten Chat stellen. Um 

einen unkomplizierten Ablauf zu gewährleisten und die 

Vortragsinhalte in den Vordergrund zu rücken, sind Ihre 

Kamera und Ihr Mikro ausgeschaltet.

 

Zur Nachbearbeitung wird Ihnen eine Arbeitsunterlage 

zur Verfügung stehen.

Mehr Informationen und Anmeldung auf: 

https://www.anwaltsinstitut.de/                                                      

Online-Training 
Live-Übertragung aus dem DAI eLearning Center

Deutsches  
Anwaltsinstitut e. V.

 beA Quick Wins – Anwendercoaching 
(nicht nur) für Kanzleimitarbeiter



Veranstaltungen

Mittwoch, 30.03.2022
Rechtsprechungsupdate zum Zugewinnausgleich 
und den Ansprüchen neben dem Zugewinnausgleich

Fachanwälte für Familienrecht erhalten eine Teilnahme-

bescheinigung im Sinne von § 15 FAO über 5 Zeitstunden.

Referent: VRiOLG Celle Mathias Volker       

Tagungsort: Goslar, Hotel Der Achtermann

  Rosentorstraße 20

Zeit: 14:00 –19:30 Uhr

Teilnahmebeitrag: einheitlich 200,- € zzgl. 19 % MwSt

Themenübersicht:  Auskunft; Feststellung des Trennungs- 

zeitpunkts/Vorzeitige Aufhebung des ZG/Verbund/ 

Abtrennung; Vermögenswerte in der Auseinander- 

setzung; Ehewohnung/Nutzungsentschädigung; Gesamt- 

schuld; Innengesellschaft; Eheverträge; Verjährung

Ergänzungen bleiben abhängig von weiteren Veröffent-

lichungen vorbehalten.

Mittwoch, 27.04.2022                             
Schadensersatz im Arbeitsverhältnis  
und Neues zum Arbeitnehmerbegriff

Fachanwälte für Arbeitsrecht erhalten eine Teilnahmebe-

scheinigung im Sinne von § 15 FAO über 5 Zeitstunden.

Referent: Richter am Bundesarbeitsgericht  

 Dr. Hinrich Vogelsang a.D.

Tagungsort:  Goslar, Hotel Der Achtermann

 Rosentorstraße 20

Zeit: 14:00 –19:30 Uhr

Teilnahmebeitrag:  einheitlich 220,- € zzgl. 19% MwSt

Themenübersicht:  Schadensersatz im AV: Haftung des 

Arbeitnehmers und Arbeitgebers; Umfang des Anspruchs, 

Ermittlungskosten, Ausschlussfristen;

Neues zum Arbeitnehmerbegriff: Regelung in § 611a BGB, 

Unionsrechtlicher Begriff, Besondere Beschäftigungsver-

hältnisse, Leitende Angestellte/außertarifliche Angestell-

te, Prozessuale Geltendmachung der Arbeitnehmereigen- 

schaft

 

 

Samstag, 18.06.2022                                         
10-Stunden-Komplettseminar im Arbeitsrecht 

Fachanwälte für Arbeitsrecht erhalten eine Teilnahmebe-

scheinigung im Sinne von § 15 FAO über 10 Zeitstunden.

Referenten:      Präsident des LAG Niedersachsen 

 Wilhelm Mestwerdt,  

 Ständiger Vertreter des Direktors  

 des ArbG Braunschweig

 Dr. Steffen Lieske                   

Tagungsort:       Goslar, H+Hotel Goslar,
 Krugwiese 11A

Zeit:           08:30 – 20:00 Uhr

Teilnahmebeitrag:  einheitlich 360,- € zzgl. 19% MwSt

Themenübersicht:  Vertragsrecht und Bestandsschutz 

im Arbeitsverhältnis; Neue Entwicklungen in der Recht-

sprechung des BAG, LAG sowie des EUGH

Das Seminar vermittelt ein umfassendes update der 

obergerichtlichen Rechtsprechung in den praxisrele-

vanten Fragen des Bestandsschutzes und des Vertrags-

rechts im Arbeitsverhältnis. Ziel des Seminars ist es, den 

Teilnehmern in kompakter Form den aktuellen Stand 

der Rechtsprechung in den genannten Kernbereichen 

des Individualarbeitsrechts zu vermitteln. Besprochen 

werden insbesondere aktuelle Entscheidungen zu Kün-

digung, Befristung, AGG und BetrVG sowie den Fragen 

von Annahmeverzug und Vergütung. 

Mittwoch, 09.11.2022
Aktuelle Rechtsprechung zum Unterhaltsrecht 

Fachanwälte für Familienrecht erhalten eine Teilnahme-

bescheinigung im Sinne von § 15 FAO über 5 Zeitstunden.

Referent: VRiOLG Celle Mathias Volker       

Tagungsort: Goslar, Hotel Der Achtermann

  Rosentorstraße 20

Zeit: 14:00 –19:30 Uhr

Teilnahmebeitrag: einheitlich 200,- € zzgl. 19 % MwSt

Einzelne Schwerpunkte werden vom Referenten je nach 

Aktualität gesetzt.

Goslarer Fortbildungstage – 
Seminare für Anwälte in 2022
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Der Teilnahmebeitrag beinhaltet ein umfangreiches 

Seminarskript, Pausenverpflegung sowie bei ganztä-

gigen Veranstaltungen ein Mittagessen. 

Seminarleitung: Rechtsanwältin Martina Pfeil, 

Goslar

https://www.goslarer-fortbildungstage.de/  

https://www.goslarer-fortbildungstage.de/


Veranstaltungen

zu den Seminaren der Goslarer Fortbildungstage

 

 Mittwoch, 30.03.2022 Rechtsprechungsupdate zum Zugewinnausgleich u.a.  200,- €

 Mittwoch, 27.04.2022 Schadensersatz im Arbeitsverhältnis u.a. 220- €

 Samstag, 18.06.2022  10-Stunden-Komplettseminar im Arbeitsrecht  360,- €

 Mittwoch, 09.11.2022 Aktuelle Rechtsprechung zum Unterhaltsrecht 200,- €

Name, Vorname

Straße

Telefon

Beruf / Fachanwalt

PLZ, Wohnort

E-Mail

Ich erkenne die Teilnahmebedingungen mit meiner Unterschrift an.  Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit ein-

verstanden, dass meine anlässlich dieser Veranstaltung(en) erhobenen personenbezogenen Daten ausschließlich zum 

Zweck der Organisation der Veranstaltung verwertet werden sowie ggf. in einer Teilnehmerliste aufgenommen wer-

den. Eine Weitergabe über diesen Zweck hinaus erfolgt nicht.

Datum / Unterschrift

Teilnahmebedingungen

Teilnahmegebühren
Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühr zzgl. MwSt 

unmittelbar nach Erhalt der Teilnahmebestätigung/Rech-

nung auf mein Konto, das in der Rechnung angegeben ist. 

Rücktritt
Spätestens bis 12 Tage vor Seminarbeginn können Sie Ihre 

Anmeldung zurücknehmen. Die Stornoerklärung bedarf 

der Schriftform. Ich berechne für eine Stornierung eine 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von 35 Euro zzgl. Mwst., bei 

Seminaren, die länger als einen Tag gehen, 25% des Teil-

nahmebetrags zzgl. Mwst. Gleiches gilt für Seminare mit 

einer in der  Seminarankündigung angegebenen Teilneh-

merbegrenzung sowie für Komplettseminare für Fachan-

wälte. Wenn Sie den Teilnahmebetrag für ein von Ihnen 

gebuchtes Seminar bereits gezahlt haben, biete ich Ihnen 

ein kostenloses Umbuchen auf ein anderes Seminar im 

laufenden Jahr an. In diesem Falle verzichte ich auf eine 

Bearbeitungsgebühr. Bei nicht rechtzeitiger Absage wird 

der volle Teilnahmebetrag fällig.

Absage von Seminaren 
durch die „Goslarer Fortbildungstage“
Bei Absagen von Seminaren wegen Ausfall des Dozenten 

oder bei zu geringer Teilnehmerzahl oder Verlegung des 

Tagungsortes bin ich bemüht, Ihnen dies rechtzeitig mit-

zuteilen. Muss ich ein Seminar absagen, so erstatte ich 

die bereits gezahlte Teilnahmegebühr in vollem Umfang. 

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in 

Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von 

meiner Seite oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. Begleiten-

de Arbeitsunterlagen gebe ich in der Regel zu Beginn des 

Seminars heraus. Diese werden von den Referenten er-

stellt und von mir zum ausschließlichen Gebrauch für und 

durch den Teilnehmer kopiert. Eine Vervielfältigung oder 

Weitergabe ohne meine Einwilligung ist unzulässig.

Per  Fax: 05321/685 776 

Anmeldung 
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